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,.Dazu gehort aber Fiihrung*.

In seiner Geschichte der Kriegskunst urteilt der kiirzlich verstor-
bene Professor Delbriick iiber den Sieg der Eidgenossen bei Morgarten:
dazu gehort aber Fihrung™ und s l't i weiteren: ,.Die %(hv\)/t i
miissen also einen Fiihrer twh bt haben, der nicht nur in der Beurteilung
des Geliindes und in der Ulga.nlslm ung des Nachrichtendienstes einen
treffenden Blick und eine gute Leitung, sondern der auch seine Mann-
schaft ganz sicher in der Hand hatte, so  daf sie seiner T tthrung vertraute
und in dem Augenblick, wo er den Aufbruch befahl, antrat. Weder eine
allgemeine I\l100‘(‘]V(‘I“-dl‘ﬂlnhlllif noph ein beliebig gewihlter Kriegs-
hdnptmann hitte einen so sehr auf den Moment nest(‘llton }\rlcﬂspldn.
durchfithren konnen.” Die Autoritiit. mit der Stauffacher die Schwyzer
bei Morgarten fiihrte, hatte nach Professor Delbriick ihren Ursprung
darin, daB der biuerliche Landammann, der auch politisch und wirt-
schaftlich die Talschaft fithrte, schon im Frieden die Kriegstiichtigkeit
vorbereitete und im Kriege Kraft seines Amtes den militérischen Ober-

befehl {ibernahm.

Heute untersteht in der Kidgenossenschaft nichts mehr dem ein-
heitlichen Willen eines Landammanns. Fiir die Kriegsvorbereitung der
Armee ist dies ein grolles Hemmnis. Zurzeit ist die Leitung in unserem
Wehrwesen unklar geordnet und iiberall der Mangel eines einheitlichen
Willens fithlbar. Fiir die Sicherheit der Landesverteidigung miillte man
in der militiarischen Leitung zum béuerlichen Landammann von Schwyz
zuriickkehren, dem Chef des eidgendssischen Militirdepartements im
Frieden die Ausbildung ubertlagen und in thm grundsétzlich auch den
gegebenen Fiithrer im Kriege sehen. Ein derartiger Chef des Militér-
departements wire nicht mehr in erster Lmle Pohtlker und Verwaltungs-
mann, sondern der verantwortliche Kopf fiir Ausbildung. Bewatfnung,
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Ausriistung und vor allem fiir alle Aufmarschpline. Da nun aber der
Chef des Militirdepartements nach Gesetz die oberste Leitung nicht in
diesem Sinne ausiiben soll und als Mitglied des Bundesrates nicht dazu
gewahlt ist, dann mul} zunichst fiir den Frieden eine Organisation des
\hlltardepartements geschaffen werden, die eine einheitliche Leitung
sicherstellt. Es muB zweitens die Wahl des Oberbefehlshabers im Kriegs-
fall so geordnet sein, da3 parlamentarischer Unsachlichkeit besser vor-
gebeugt ist. als dies 1914 bei der Generalswahl der Fall war, und da8} der
Oberbefehlshaber nach Méglichkeit schon vorher auf die Kriegsbereit-
schaft den EinfluBl ausiiben kann, der seiner schweren Verantwortung
entspricht. Diese Seite unserer Kriegsbereitschaft verlangt eine griind-
liche Neuordnung. Die Mingel der Leitung im Frieden und im Kriege
sind in weiten Offizierskreisen bekannt. Erdauerung der Losung ist
eine bewihrte eidgendssische Eigenschaft; sie kann aber auch das Ver-
antwortungsgefiithl in uns Offizieren toten und Wurstigkeit erzeugen.

Nachdem 1907 die Militdrorganisation angenommen war, wurden
in den Jahren bis zum Kriegsausbruch eine Reihe wichtiger Neuerungen
durchgefiihrt. In den zehn Jahren nach dem Kriege sucht man vergeb-
lich nach einem idhnlichen entscheidenden Schritt, wie 1912 es die Um-
wandlung der hoéheren Truppenfiihrer in stindige Heereseinheitskom-
mandanten gewesen ist. In den Jahren vor dem Kriege war offensichtlich
der Wille vorhanden, die Verantwortung und Leitung im Wehrwesen
schrittweise zu ordnen und das zu verwirklichen, was in den Beratungen
des Gesetzes von 1907 sich noch nicht voll hatte durchsetzen konnen
und deswegen nur programmartig in den wichtigen Gesetzesartikeln 185
und folgende iiber die Truppenfiihrung enthalten ist. Die Gesetzgeber
waren sich der Notwendigkeit der spateren Ordnung der noch unab-
geklirten Fragen bewuBt, und fiigten damals absichtlich im Gesetz auch
den Artikel 184 ein: ,,Durch Beschlufl des Bundesrates konnen einzelne
Dienstabteilungen vereinigt oder sonstige Aenderungen mit Bezug auf
die Aufgaben der Dienstabteilungen verfiigt werden.

Die Artikel 184 und 185 enthalten die Moglichkeit und zugleich den
Grundsatz der Fortentwicklung, in welcher die Militirverwaltung des
Bundes so zu organisieren ist, daB den Kommandanten der Heeres-
einheiten, Truppenkérpern und Truppeneinheiten der ihrem Kommando
zukommende Einflull auf die Kriegstiichtigkeit und die Kriegsbereitschaft
gewahrt wird.

Die heutige Aufgabenteilung in unserem Wehrwesen verhindert
nach der Ansicht vieler die klare Fithrung und Verantwortung, denn sie
leidet an Dualismus, an Zersplitterung und an Kommissionsbetrieb.

Zur Zeit der Militdrorganisation von 1874 hatte es sich darum ge-
handelt, die Leitung des Militdrwesens, insbesondere die Ausbildung aus
den Kantonen in die Hand des Bundes zu legen. Dieser Hauptgedanke
wurde dann auch durch das Gesetz verwirklicht. An eine verantwortliche,
selbstindige Mitarbeit der Truppenkommandanten, insbesondere der
Divisionskommandanten dachte damals noch niemand. Die Waffenchefs,
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vorab der Waffenchef der Infanterie und die Instruktoren leiteten die
Ausbildung. Die Truppenkommandanten blieben bevormundet auch
im Wiederholungskurs durch die stindige Beigabe eines Instruktors.
Aber noch unter dem alten Gesetz begann der Kampf um die Selb-
stindigkeit der Truppenkommandanten. Der Einflul des Waffenchefs
und der Instruktoren auf die Rekruten- und Kaderschulen begann abzu-
nehmen, weil der Einflul der Divisionskommandanten als Inspektoren
auf diese Schulen und als Truppenfiihrer auf die Wiederholungskurse
vermehrt wurde.

Die Militdroragnisation von 1907 sollte neben der dringenden Ver-
lingerung des Dienstes den Truppenfithrern die Stellung verschaffen,

die ihnen als den im Kriege verantwortlichen Fiihrern auch im Frieden
- gehorte. In seiner Skizze einer Wehrverfassung hatte General Wille
schon 1898 vorgeschlagen, Divisionskommandanten an die Spitze der
Divisionskreise zu stellen, denen die Verwaltung und die gesamte Aus-
bildung aller zugehorigen Truppengattungen thres Kreises stindig ob-
liegt. In den Beratungen zum Gesetzesentwurf platzten die iiberlieferten
Anschauungen der zahlreichen Vertreter der Militarverwaltung und die
Forderungen der wenigen verantwortungsfreudigen Truppenfiihrer scharf
auf einander. Es siegte der Kompromifivorschlag, der die Ausbildung
der Rekruten- und Kaderschulen den Waffenchefs, die Ausbildung im
Wiederholungskurs den Truppenkommandanten unterstellte. Auf dem
Papier ist dies eine reinliche Trennung, in der praktischen Ausbildung
aber nicht. Denn dadurch steht der Untergebene einmal iinter der einen
Leitung, das andere Mal unter anderer Leitung, eine iiber dem Waffen-
chef und dem Truppenkommandant stehende Leitung der Ausbildung
besteht aber nicht. Eine oberste Leitung der Ausbildung vermag sich -
nur dann durchzusetzen, wenn sie von einer starken Personlichkeit aus-
geht, die ihre iiberlegene Sachkunde wihrend ihrer ganzen militarischen
Laufbahn bewiesen hat und als Autoritit in der Armee anerkannt ist.
Eine Kommission kann unméglich diese Aufgabe erfiillen; sie kann
beraten, aber nicht fithren. Die Landesverteidigungskommission ver-
mag die Zweiteilung in der Ausbildung nicht zu iiberbriicken und so ist
heute der Dualismus unvermeidlich:

Es widerspricht dem Wesen einer pflichtbewuten, energischen
Leitung, wenn man zur Abschwichung des fiir die Untergebenen iiberaus
schédlichen Dualismus dem Divisionskommandanten und dem Kreis-
instruktor empfiehlt, sich freundschaftlich zu verstindigen und dabei
mehr oder weniger dem Waffenchef der Infanterie den Kreisinstruktor
abspenstig zu machen. Bei den Spezialwaffen mutet man dem Divisions-
kommandanten zu, sich mit der Ausbildung abzufinden, die seine Batte-
rien, seine (enie- und Sanitétstruppen aus den Rekruten- und Kader-
schulen mitbringen. Besonders gegeniiber ungeniigender soldatischer
Erziehung ist der Divisionskommandant im vierzehntagigen Wieder-
holungskurs vollig machtlos, wenn Offiziere und Unteroffiziere einer
Waffengattung kein Verstindnis dafiir mitbringen, was soldatisches
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Wesen ist und wie es erzielt wird. Eine unklare, getrennte Verantwortung
zwischen den Waffenchefs und den Divisionskommandanten beeintriich-
tigt den Erfolg, untergribt die Autoritiit, verschleudert Kraft und Geld.

Zur Zeit der Annahme der Mllltarorgamsatlon von 1907 bestand
noch die Selbstindigkeit der Waffengattungen und somit der Waffen-
chefs. Es bestand als Ueberbleibsel aus fritheren Zeiten auch die ge-
trennte Taktik der einzelnen Waffengattungen. Da der Krieg die
Bedeutung der Taktik der verbundenen Waffen bewiesen hat, ist auch
eine iiber den Waffen stehende Leitung der Ausbildung eine selbstver-
stindliche Forderung. In unseren Zentralschulen und taktischen Kursen
kann man voéllig verschiedene Auffassungen iiber die Artillerieverwen-
dung und iiber die allgemeine Taktik beobachten. Verschiedene Auf-
fassungen treten auch in der Anlage und Durchfithrung der Uebungen -
des Generalstabes, der Zentralschulen und der Armeekorps oder Divi-
sionen offenkundlg an den Tag. Die besten Vorschriften sind unzu-
reichend, um Einheitlichkeit herbeizufiihren; dazu gehért Fiithrung.

Welches die beste Ordnung der Leitung unseres Wehrwesens im
Frieden zu werden verspricht, wenn wir die derzeitige Militirorgani-
sation durch eine neue ersetzen konnen, soll hier unerortert bleiben, da
ein neues Gesetz noch lange auf sich warten lassen wird. Wenn aber unter
dem heutigen Gesetz es sich als unmoglich erweisen sollte, die in unserem
letzten Aufsatz iiber Ausbildungsfragen geforderte Verlingerung der
Rekrutenschulen einzufithren, und auBerdem eine Ordnung in die
Leitung im Frieden und fiir den Oberbefehl im Kriege zu erzielen,
dann freilich ist es die hohe Pflicht aller Sachkundigen, unverziiglich
die Arbeit fiir ein neues Gesetz zu unternehmen, unbekiimmert um die
augenblickliche Volksstimmung. Offene Aufklirung iiber die Liicken in
der Kriegstiichtigkeit muB dann der opportunistischen Tduschung des
Volkes entgegentreten.

Unter dem heutigen Gesetz sind im Wesentlichen zwei Losungen
moglich. Beide hingen zundchst vom Willen des Chefs des Militér-
departements ab und dann von der Zustimmung des gesamten Bundes-
rates. Es liegt im freien Ermessen des Chefs des Militdrdepartements,
wieweit er sich dabei von der Landesverteidigungskommission oder
gar von der vielkopfigen Konferenz der Kommandanten der Heeres-
einheiten und der Abteilungschefs beraten lassen will.

Die eine Lésung schafft einen Chef der obersten Heeresleitung,
stellt den Chef der Generalstabsabteilung iiber alle anderen Abteilungs-
chefs und iiber die Truppenkommandanten, jedenfalls iiber die Divisions-
kommandanten. Die Korpskommandanten wiirden als Generalinspek-
toren verwendet. Eine derartige Chefstellung schwebte den fritheren
Chefs der Generalstabsabteilung Oberstkorpskommandant von Sprecher
und Oberstdivisiondr Sonderegger vor. Je ausgesprochener diese Chef-
stellung gebildet wiirde, entsteht groBe Einheitlichkeit in der Leitung
der Armee, aber der Einflu des Bundesrates ist in Frage gestellt und
die Landesverteidigungskommission bliebe eine leere Form. Diese radi-
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kale Losung der einheitlichen Fiihrung der Armee im Frieden lit sich
mit dem Gesetz nur schwer vereinbaren. Sie ist vielleicht denkbar in der
Form, daBl nach aullen die bisherige Ordnung unverindert bleibt, und
allein intern der Chef der Generalstabsabteilung grundsitzlich als aus-
schlaggebender Referent, Antragsteller und Ratgeber des Bundesrates
anerkannt wire. In dieser Form, die zeitweise wohl schon bewulit oder
unbewullt versucht worden ist, dringt aber der einheitliche Wille in der
Armee nicht ausreichend durch. Die Armee mull wissen, wer die Aus-
bildung leitet.

Die andere Losung, die uns zweckméBig und zugleich dem Gesetz
besser entsprechend scheint, nimmt die Landesverteidigungskommission
zur Grundlage und bedeutet zunidchst eine Art von Geschiftsordnung
dieser Kommission. Auffallenderweise besitzt diese im Jahre 1891, als
die Armeekorps iiberfliissigerweise gebildet wurden, geschaffene Kom-
mission bis heute kein Geschéftsreglement. IThre Tatigkeit wiirde sicher
an Sachlichkeit und Raschheit gewinnen, wenn entsprechend der
Stellung des fritheren Waffenchefs der Infanterie Oberst Feifl wieder
der Waffenchef der Infanterte, der wohl auch deswegen Mitglied der
Kommission ist, der Referent fiir die gesamte Ausbildung wird, also
Chef der Ausbildung, Waffenchef der Armee. In gleicher Weise wiirde
der Chef der Generalstabsabteilung der Referent fiir die Mobllma,chungs-
vorbereitung, Aufmirsche, Generalstabsdienst. Diese beiden Chefs wiren
innerhalb ihrer Arbeit die Verantworthchen selbstandigen Chefs. Fiir die
Fragen, welche -die allgemeine Landesverteidigung betreffen, wiren
sie die Referenten und miissen drei von den fiinf Mitgliedern fiir ihren
Antrag gewinnen. Dadurchbleiben die Mitgliederder Landesverteidigungs-
kommission gemaf3 Gesetz die vertrauten Berater des Chefs des Militér-
departements, der thre Antrige annimmt oder ablehnt. Der Chef des
Militdrdepartements wiirde aber verzichten, ohne Antrag von sich aus
etwas zu entscheiden, was zu den Auigaben des Chefs der Ausbildung
oder der Generalstabsabtellung gehort. Diese Beratungen in der Landes-
verteidigungskommission wiirden die eine Aufgabe der drei Korps-
kommandanten darstellen, Generalinspektionen die andere und die
Leitung besonderer Uebungen die dritte Aufgabe. Die Korpskomman-
danten hitten ihre Inspektionsbereiche, aber im Frieden keine Kom-
mandogewalt, denn die Divisionskommandanten wiren dem Chef der
Ausbildung unterstellt, ebenso wie die Waffenchefs der anderen Truppen-
gattungen. Die Einzelheiten dieser Kommandoordnung sind im Bericht
des Generals ausreichend vorgezeichnet. Die Folge einer derartigen Neu-
ordnung wire im weiteren, dall die derzeitigen Divisionskreise kleiner
werden. Wenn der Divisionskommandant der unterste stindige Kom-
mandoinhaber ist, dann mufl er alle Kommandanten seiner Division
bis hinunter zu den Hauptleuten persénlich kennen und allgemein fiir die
Offiziersfragen in der Division ausreichende Zeit besitzen. Dies ist bei
einem Bestand von vier Brigaden, zehn Regimentern, mehr als dreiflig
Bataillonen oder Abteilungen und mehr als hundert Einheiten nicht
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mehr durchfithrbar. Noch oberflichlicher bleibt der EinfluB auf die
Rekruten- und Kaderschulen. die Wiederholungskurse einer Division.
deren Kontrollbestand weit iiber dreiBfigtausend Mann zithlt. Diese
Frage zusammen mit der Frage der taktischen Fiithrung unserer unférm-
lichen Divisionen bleiben alle ungelost. weil sie von keiner einheitlichen
Stelle bearbeitet werden, auch dazu gehort Fiihrung.

Es wire fiir die gesunde Fortentwicklung der Armee unheilvoll.
wenn die Unklarheit in den Aufgaben der Abteilungschefs und der
hioheren Truppenfithrer so weit gediehen sein sollte, daBl deswegen auch
keine Lésung in der Kommandoordnung und in der Organisation des
Militirdepartements eintritt. '

Kriegswissenschaft und Kriegserlebnis.')
Von Oberst W. Muff in Weimar.

Mehr denn zehn Jahre trennen uns schon vom Geschehen des
Groflen Krieges. Der eilige Pendelschlag der Zeit kommt dem élteren
Soldaten am augenfilligsten zum BewuBtsein, wenn er die Front seiner
Truppe abschreitet. Wer trigt noch einen Kriegsorden, wieviele be-
sitzen noch das Verwundetenabzeichen? Unteroffiziere und Mann-
schaften, die im Felde standen, sind bis auf einen kleinen Rest aus der
Truppe verschwunden. Bereits haben die meisten Leutnante kein Pulver
mehr gerochen. Binnen kurzem wird kein Unterfiihrer, die Triger der
Erziehung und Ausbildung des Soldaten, mehr eigene Kriegserfahrung
besitzen.

Was Taktik und Waffenhandhabung anlangt, so haben sie ihren
Niederschlag in neuen Dienstvorschriften gefunden. Diese Kriegslehren
brauchen daher nicht verloren zu gehen. Aber jhre Geltungsdauer ist
begrenzt. Bald werden sie durch die niemals stillstehende technische
Weiterentwicklung iiberholt. Und-:eine neue Soldatengeneration sieht
sich in neuem Kriege auch neuer Lage gegeniiber. Sie nicht unvorbereitet
dem Neuen gegeniibertreten zu lassen, ist Sache der Kriegswissen-
schaften und der Friedensausbildung, in der jene sich auswirken. Die
Kriegswissenschaften erfiillen daher ihre Aufgabe nicht, wenn sie, rein
historisch eingestellt, nur der Aufhellung der Vergangenheit dienen und
nicht versuchen, von ihr aus kiinftige Entwicklungsreihen vorauszu-
bestimmen oder, vielmehr noch, vorauszuahnen. Angelsichsische Militar-
wissenschaftler, wie ihre ganze Rasse mehr politisch als historisch gerich-
tet, sind darin besonders stark. Deutsche Wissenschaftlichkeit lihmt
leicht die Fliigel des Geistes. Sie fiihlt sich — nicht mit Unrecht —
nur dort sicher, wo sie den Grund liickenloser Kausalitit unter den

1) Anmerkung der Redaktion: Wir entnehmen diesen Aufsatz mit der
giitigen Erlaubnis des Herrn Verfassers und der Schriftleitung der Nummer 48
des ,,Militir-Wochenblattes vom 25. Juni 1929.



	"Dazu gehört aber Führung"

